
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/10/10 2Ob72/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1990

Norm

ZPO §228 H2

Rechtssatz

Gegenüber einem auf Feststellung der Haftung für alle Schäden lautenden Begehren bildet die Feststellung der

Haftung für mit der Haftpflichtversicherungssumme begrenzte Schäden ein Minus.

Entscheidungstexte

2 Ob 72/90

Entscheidungstext OGH 10.10.1990 2 Ob 72/90

Veröff: ZVR 1991/96 S 246
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